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Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld“ soll geändert 
werden. Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs ist die Ausweisung von Gewerbege-
bietsflächen vorgesehen. Im Rahmen einer Schall-Immissionsprognose sind Vor-
schläge für Festsetzungen im Bebauungsplan zum Schutz vor unzulässigen Schall-
immissionen unter Berücksichtigung der Vorbelastung auszuarbeiten. Eine schalltech-
nische Vorbelastung besteht durch benachbarte bereits bestehende Gewerbebetriebe 
außerhalb des Bebauungsplangebiets.  

Des Weiteren befindet sich das Plangebiet im unmittelbaren Einflussbereich der Bun-
desstraßen B 85 und B 281 sowie der Bahnlinie Gera - Saalfeld. Es sind die Verkehrs-
lärmimmissionen innerhalb des Bebauungsplangebiets zu prognostizieren und mit den 
schalltechnischen Orientierungswerten gemäß dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 zu ver-
gleichen. Zum Schutz der Personen in den Gebäuden vor Schallimmissionen sind 
Maßnahmen gemäß den Festsetzungen im Bebauungsplan vorzusehen. 

Gewerbe 

Es zeigte sich, dass die Planwerte für den Tagzeitraum unterschritten werden, wenn 
das in der Norm DIN 18005-1 für Gewerbegebiete vorgesehene Emissionskontingent 
von 60 dB angesetzt wird, so dass höhere Emissionskontingente festgesetzt werden 
können. In der Nacht werden die Planwerte bei demselben Emissionsansatz vor den 
angrenzenden Wohngebäuden teilweise überschritten, so dass Nutzungsbeschrän-
kungen erforderlich sind.  

Für die Gewerbegebietsflächen innerhalb des Plangebiets ergeben sich folgende 
Emissionskontingente: 

Teilfläche Emissionskontingent in dB 
 LEK,tags LEK,nachts 

Fläche GE 1 

Fläche GE 2 

Fläche GE 3 

Fläche GE 4 

Fläche GE 5a 
Fläche GE 5b 

Fläche GE 6 

Fläche GE 7 

60 

63 

60 

64 

65 
64 

65 

66 

45 

45 

45 

50 

50 
49 

55 

55 

 

Die Lage der Teilflächen sowie die Emissionskontingente Tag/Nacht sind der nachfol-
genden Abbildung zu entnehmen. 

 

  



 

Bericht Nr. 8169 vom 12.05.2020  Seite 3 von 20 

 

 
Die im Kapitel 8.1 enthaltenen Vorschläge für die weiteren textlichen Festlegun-
gen/Hinweise hinsichtlich des Gewerbelärms sind zu beachten. 

Verkehr 

Aufgrund der Verkehrs- und Gewerbegeräusche ist für schutzbedürftige Räume wie 
z.B. Aufenthaltsräume in Wohnungen, Büroräume, Übernachtungsräume innerhalb ge-
planter Gebäude der Schallschutz gegen Außenlärm gemäß der baurechtlich binden-
den Norm DIN 4109-1 nachzuweisen. Hierbei ist mindestens vom Lärmpegelbereich IV 
gemäß DIN 4109-1 auszugehen. 
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1 Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld“ soll geändert 
werden. Innerhalb des Bebauungsplanumgriffs ist die Ausweisung von Gewerbege-
bietsflächen vorgesehen. Zum Schutz der Nachbarschaft des Plangebiets vor unzuläs-
sigen Schallimmissionen ist zu prüfen, ob die geltenden Orientierungswerte für diese 
Bebauungen eingehalten sind. Gegebenenfalls sind für die Flächen des Plangebiets 
die zulässigen Schallemissionen zu begrenzen.  

Des weiteren befindet sich das Bebauungsplangebiet im unmittelbaren Einflussbereich 
stärker frequentierter Straßen und der Bahnstrecke 6383 Gera - Saalfeld. Es sind die 
Verkehrslärmimmissionen innerhalb des Bebauungsplangebiets zu prognostizieren 
und mit den schalltechnischen Orientierungswerten gemäß dem Beiblatt 1 zu 
DIN 18005-1 /2/ zu vergleichen. Zum Schutz der Bewohner in den Gebäuden vor 
Schallimmissionen im Bebauungsplangebiet sind Maßnahmen vorzusehen. 

 

2 Ausgangsdaten 

Für die Bearbeitung der Untersuchung werden folgende Unterlagen verwendet: 

Inhalt Maßstab Stand erstellt 

Entwurf Bebauungsplan Nr. 36  
„Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld“  
1. Änderung 

 
1 : 1.000 

 
31.01.2020 

Stadtplanungsamt  
Saalfeld/Saale 

 

Eine Ortsbesichtigung und die Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten fand am 
25.02.2020 statt. 

 

3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Bebauungsplangebiet befindet sich nordöstlich vom Saalfelder Stadtzentrum. Im 
Süden wird das Gebiet durch die Bundesstraßen B 85 und B 281 begrenzt. Im Westen, 
Norden und Osten grenzt die zweigleisige Bahnlinie Gera-Saalfeld an das Plangebiet. 
Die Bahnlinie befindet sich in Bezug auf den westlichen Teil des Plangebiets in einer 
Dammlage. Der westliche Bereich des Bebauungsplans kann aus schalltechnischer 
Sicht als nahezu eben angesehen werden. In nordöstlicher Richtung steigt das Plan-
gebiet um etwa 14 m an. Das östliche Plangebiet soll als Grünfläche sowie gesetzlich 
geschütztes Biotop erhalten bleiben. 

Im westlichen Teil des Plangebiets befinden sich verschiedene Dienstleistungs-, Han-
dels-, Handwerks- und Produktionsbetriebe, südlich des Plangebiets die Fa. Saalfelder 
Hebezeugbau GmbH (SHB) sowie die Brauerei Bürgerliches Brauhaus Saalfeld.  

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich westlich des Bahn-
damms im Mittelweg, In der Flut und entlang der Kulmstraße. Nordwestlich und nord-
östlich des Bebauungsplangebiets grenzen an die Kulmstraße Kleingärten.  
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Südlich des Plangebiets befinden sich schutzbedürftige Wohngebäude in der Straße 
der Freiheit, der Adlerstraße, dem Rasenweg und der Straße Ziegelei.  

Der Bebauungsplan-Entwurf ist im Anhang 1 dargestellt. 

 

4 Beurteilungsgrundlagen 

4.1 Gewerbelärm 

Gemäß § 50 BImSchG /1/ sind bei Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umweltein-
wirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 
sowie auf sonstige schutzbedürftigen Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. 
Zum Schutz der Wohnbebauung sind im vorliegenden Fall die maximal zulässigen 
Schallemissionen für die Teilflächen innerhalb des Bebauungsplanumgriffs zu berech-
nen und im Bebauungsplan als sogenannte besondere Eigenschaft von Betrieben bzw. 
Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO /2/ festzusetzen. 

Wie dem Beiblatt 1 zu DIN 18 005 Teil 1 /3/ zu entnehmen ist, sind für Gewerbelärm 
bei der Bauleitplanung den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Ori-
entierungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wünschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets 
oder der betreffenden Baufläche verbundenen Erwartungen auf angemessenen Schutz 
vor Lärmbelastung zu erfüllen: 

Flächennutzung gemäß BauNVO /2/ Orientierungswerte 
in dB(A) im Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete  55 40 

Mischgebiete 60 45 

Kleingartenanlagen 55 55 

Abbildung 1: Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 für Gewerbelärm 

Für die Beurteilung wird tags der Zeitraum von 6 bis 22 Uhr und nachts von 22 bis 
6 Uhr zu Grunde gelegt. 

Die Orientierungswerte gelten für die städtebauliche Planung, nicht dagegen für die 
Zulassung von Einzelvorhaben oder den Schutz einzelner Objekte. Sie unterscheiden 
sich nach Zweck und Inhalt von immissionsschutzrechtlich festgelegten Werten wie 
etwa den Immissionsrichtwerten der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm 
– TA Lärm /4/. 

Zur Festlegung der Gesamt-Immissionswerte werden die schalltechnischen Orientie-
rungswerte aus /3/ herangezogen. 
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4.2 Verkehrslärm 

Die Einhaltung der schalltechnischen Orientierungswerte innerhalb des Bebauungspla-
numgriffs gemäß dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ist wünschenswert, um die mit der 
Eigenart des betreffenden Baugebiets oder der betreffenden Baufläche verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 

Im Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 sind unter anderem folgende Orientierungswerte für 
schutzbedürftige Gebiete bei Verkehrslärm angegeben: 

Flächennutzung gemäß BauNVO /2/ Orientierungswerte 
in dB(A) im Beurteilungszeitraum 

 Tag (6 - 22 Uhr) Nacht (22 - 6 Uhr) 

Gewerbegebiet (GE) 65 55 

Abbildung 2: Orientierungswerte gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 für Verkehrslärm 

Nach dem Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 lassen sich in vorbelasteten Bereichen, insbeson-
dere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Gemengelagen, 
die Orientierungswerte oft nicht einhalten. 

Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung von den Orientierungswerten 
abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte möglichst ein Aus-
gleich durch andere geeignete Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abge-
sichert werden. Als Maßnahmen sind eine geeignete Gebäudeanordnung und Grund-
rissgestaltung oder bauliche Schallschutzmaßnahmen insbesondere für Schlafräume 
angeführt. 

Anmerkung Bei Beurteilungspegeln über 45 dB(A) ist selbst bei nur teilweise geöff-
netem Fenster ungestörter Schlaf häufig nicht mehr möglich. 

Unabhängig von den Orientierungswerten des Beiblatts 1 zu DIN 18005-1 ist bei der 
Errichtung eines Gebäudes der Schallschutz gegen Außenlärm nach der baurechtlich 
bindenden Norm DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ zu dimensionieren. 

 

5 Berechnungsgrundlagen 

Den Berechnungen der Schallimmissionen, die mit dem Computerprogramm Cadna/A 
der Fa. Datakustik GmbH, Gilching durchgeführt werden, liegen folgende Richtlinien 
und Regelwerke zu Grunde: 

 DIN 18005-1 /5/ 

 DIN ISO 9613-2 /6/ 

 RLS-90 /7/ 

 Schall 03 /8/. 
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6 Schallemissionen 

Die Schallemission betreffende Eingabedaten (Emissions- und Geometriedaten) sind 
im Anhang 2 dokumentiert.  

 

6.1 Gewerbe 

Die Geräuschkontingentierung ist ein Instrument für die Verteilung der an den maß-
geblichen Immissionsorten für das Plangebiet insgesamt zur Verfügung stehenden Ge-
räuschanteile. Hierbei ist eine gegebenenfalls vorhandene schalltechnische Vorbelas-
tung durch Betriebe und Anlagen, die sich außerhalb des Plangebiets befinden, zu be-
rücksichtigen. 

Das nachfolgend dargestellte Schema beschreibt beispielhaft die Vorgehensweise bei 
der Geräuschkontingentierung:  

Abbildung 3: Vorgehensweise bei der Geräuschkontingentierung 

Immissionsort

Immissionsrichtwert
(IRW) in Abhängigkeit
der Flächennutzung 

Tag / Nacht

Gewerbe-
fläche 1

Gewerbe-
fläche 2

Gewerbe-
fläche 3

Wohngebäude / 
schutzbedürft. Gebäude

Schallemittierende Flächen 
innerhalb des Plangebiets

Pegelminderung durch
den horizontalen Abstand

•den Schallemissionen (=Emissionskontingent)
der Teil flächen

•der Teilflächengröße
•dem Abstand der Teilflächen vom Immissionsort
•Emissionen bestehender Betr iebe außerhalb 
des Plangebietes (Vorbelastung)

Addition der Immissionsanteile der Teilflächen+
Vorbelastung  (=Gesamt-Immissionswert)

Vergleich der Schallimmissionen
mit IRW unter Berücksichti-

gung der Vorbelastung (=Planwert)

Planwert eingehalten?

Ergebnis
•zulässige Schallemission der Teilflächen
•Immissionsanteil der jeweiligen Teilfläche

am Immissionsort

ja

nein
Optimierung der Schall-

emissionen der Teilflächen

Genehmigung eines Betriebs
Nachweis, dass der Immissionsanteile 

der Teilfläche eingehalten ist  

Berechnung der
Schallimmissionen

für Neuflächen und die ggf. 
vorhandene Vorbelastung

in Abhängigkeit von

Bestehende Betriebe außer-
halb des Plangebiets

(Vorbelastung)
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6.1.1 Vorbelastung 

Im südwestlichen Bereich grenzt die Fa. SHB GmbH mit mehreren Produktionsflächen, 
Lagerflächen und Bürogebäuden sowie weitere Betriebe an den Bebauungsplanum-
griff. Des weiteren befindet sich eine Brauerei in geringer Entfernung zum Bebauungs-
plangebiet. Für diese gewerblich genutzten Flächen bestehen keine Festlegungen hin-
sichtlich der zulässigen Schallemissionen.  

Für die Berechnung der Vorbelastung werden den Flächen die in der nachfolgenden 
Abbildung dargestellten Werte zugewiesen. Sie dienen lediglich als Rechenhilfe, um 
die Vorbelastung ermitteln zu können und sollen nicht zur Festlegung hinsichtlich der 
maximal zulässigen Schallemissionen dieser Betriebe verwendet werden.  

Fläche Größe in m2 Nutzung durch Flächenbezogener Schallleistungspegel 
in dB(A)/m2 

   Tag Nacht 

A 3.845 Würth 
NL Saalfeld 

55 44 

B 3.467 Flemming 
Metall und Ma-

schinenbau 

55 45 

C 8.984 Wertstoffhof 
Ernst 

60 48 

D 8.797 Fa. SHB GmbH 60 48 

E 8.148 Fa. SHB GmbH 61 52 

F 16.454 Fa. SHB GmbH 65 50 

G 5.908 Fa. SHB GmbH 60 50 

H 16.162 Brauerei 65 50 

Abbildung 4: Schallemissionen zur Ermittlung der Vorbelastung 

In der Abbildung 5 ist die Lage der o.g. Flächen graphisch dargestellt. 

Als Schallquellenhöhe wird bei den unbebauten Grundstücken 1 m über Geländeober-
kante bei den Berechnungen angesetzt. 
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Abbildung 5: Kennzeichnung der benachbarten Gewerbe- und  
Industriegebietsflächen außerhalb des Plangebiets 

 

6.1.2 Emissionskontingente der Teilflächen des Plangebiets 

Das Emissionskontingent ist der Wert des Pegels der flächenbezogenen Schallleistung 
der jeweiligen Teilfläche. 

Für Flächen, für die eine gewerbliche Nutzung ausgeschlossen ist (z.B. öffentliche Ver-
kehrsflächen, Grünflächen), werden keine Emissionskontingente festgelegt.  

Gemäß der Norm DIN 18005-1 /5/ ist für die Berechnung der in der Umgebung eines 
geplanten Gewerbegebietes ohne Emissionsbegrenzung zu erwartenden Beurtei-
lungspegel dieses Gebiet als eine Flächenschallquelle mit einem flächenbezogenen 
Schallleistungspegel von tags und nachts 60 dB anzusetzen.  
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Werden bei diesem Berechnungsansatz unter Berücksichtigung der Vorbelastung die 
genannten Immissionswerte nicht eingehalten bzw. ausgeschöpft, sind die Emissionen 
der Teilflächen entsprechend zu verringern bzw. zu erhöhen (Optimierung). 

Im vorliegenden Fall wird davon ausgegangen, dass bei den Wohngebäuden, die der 
Fa. SHB GmbH, der Brauerei und den weiteren gewerblichen Nutzungen außerhalb 
des Bebauungsplangebiets am nächsten liegen, die geltenden Immissionsrichtwerte 
durch deren Betrieb während des Beurteilungszeitraums Nacht bereits nahezu ausge-
schöpft sind. 

 

6.2 Verkehrslärm 

Unter Berücksichtigung der Verkehrsmengen, des Lkw-Anteils, der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit und der Straßenoberfläche wird der Emissionspegel, der von den Bun-
desstraßen ausgeht, nach den RLS-90 berechnet. Ausgehend von diesen Emissions-
pegeln für den Zeitraum Tag und Nacht werden die Beurteilungspegel unter Berück-
sichtigung der örtlichen Gegebenheiten für den Straßenverkehrslärm prognostiziert. 

Des weiteren wird unter Berücksichtigung der Anzahl der Züge, Fahrzeugart, Brems-
bauart, Zuglänge, zulässigen Fahrgeschwindigkeit und Fahrbahnart der Emissionspe-
gel, der von der Schienenstrecke ausgeht, nach der Schall 03 /8/ berechnet. Ausge-
hend von diesen Emissionspegeln für den Zeitraum Tag und Nacht werden die Beur-
teilungspegel unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten für den Schienen-
verkehrslärm berechnet.  

Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen zum Schutz vor Außen-
lärm sind in der DIN 4109-1 /9/ festgelegt. 

Der maßgebliche Außenlärmpegel wird aus dem Beurteilungspegel für den Tag (6 bis 
22 Uhr) bestimmt, wobei zur Bildung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu den er-
rechneten Werten 3 dB(A) zu addieren sind. Sofern der Beurteilungspegel Nacht um 
weniger als 10 dB(A) unter dem Tagwert liegt, ist der Beurteilungspegel Nacht zuzüg-
lich 10 dB(A) für die Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels zu Grunde zu 
legen.  

Aus den Schalldämmungen und den jeweiligen Flächenanteilen der Einzelbauteile ei-
nes aus mehreren Teilflächen bestehenden Außenbauteils ergibt sich das resultie-
rende Schalldämm-Maß R’w,res. 

Die resultierenden Schalldämm-Maße von Außenbauteilen sind in Abhängigkeit vom 
Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raums zur Grundfläche des Raums mit 
dem Korrekturwert KAL zu korrigieren.  
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Die Anforderung an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Au-
ßenbauteile von schutzbedürftigen Räumen ergibt sich für den rechnerischen Nach-
weis unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach folgender Glei-
chung: 

erf. R’w,ges = La - KRaumart + 2 dB 

wobei  La  der maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2:2016-07 

  KRaumart  25 dB für Bettenräume in Krankenantalten und Sanatorien 

  KRaumart  30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen 

 

Bei Räumen mit Außenbauteilen mehrerer Orientierungen wird zur Berücksichtigung 
der unterschiedlichen maßgeblichen Außenlärmpegel ein Korrekturwert KLPB ange-
setzt.  

 

6.2.1 Straßenverkehr 

Für die Verkehrsbelastung der Bundesstraßen B 281 und B 85 liegen Verkehrszählun-
gen der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke DTV und des Schwerlastanteils 
aus dem Jahr 2015 vor. Zur Berücksichtung der Zunahme des Verkehrs seit 2015 wer-
den diese Werte um 20% erhöht. 

Zur Berechnung der Schallimmissionen nach den RLS-90 /7/ werden folgende Ver-
kehrszahlen der im Einflussbereich des Plangebiets liegenden Straßen angesetzt. 

Straße DTV in 
Kfz/24 h 

Lkw-Anteil 

 Tag Nacht 

B 281 Abfahrt B85 - Gorndorf 19.000 4,3 % 5,5 % 

B 281 Abfahrt B85 - Unterwellenborn 16.600 8,0 % 12,2 % 

B 85 Abfahrt B 281 - Zentrum 21.600 6,0 % 7,8 % 

B 85  Ab-/Auffahrt B 281 10.800 6,0 % 7,8 % 

Abbildung 6: Verkehrszahlen der stark frequentierten Straßen 

 

6.2.2 Schienenverkehr 

Die Frequentierung der Bahnstrecke Gera – Saalfeld wurde für das Prognosejahr 2030 
von der DB AG erfragt. Insgesamt sind zukünftig auf der Strecke 37 Züge im Tagzeit-
raum - davon 14 % Güterverkehr - und 6 Züge im Nachtzeitraum zu erwarten.  

Im Anhang 2 sind die für die Berechnung nach der Richtlinie Schall 03 erforderlichen 
Zugzahlen und -arten aufgeführt. 
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7 Schallimmissionen und Beurteilung 

7.1 Maßgebliche Immissionsorte und Gesamt-Immissionswert 

Die Lage der maßgeblichen Immissionsorte ist der Abbildung 8 zu entnehmen. Fol-
gende Gesamt-Immissionswerte werden den maßgeblichen Immissionsorten zugewie-
sen: 

 
Abbildung 7: Maßgebliche Immissionsorte und Gesamt-Immissionswerte 

 
Abbildung 8: Lage der Immissionsorte und der Gewerbeflächen 

Immissions- Flächen-
ort nutzung

Tag Nacht
dB dB

IO 1 Ziegelei 51, W, 1.OG MI 60 45

IO 2 Rasenweg 52, N,  1.OG WA 55 40

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG WA 55 40

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG WA 55 40

IO 5 Mittelweg 1, O, DG WA 55 40

IO 6 In der Flut 1, S, DG WA 55 40

IO 7 Wohnhaus Roter Hügel 12 MI 60 45

IO 8 Kleingärten Kulmstraße Kleingarten 55 55

IO 9 Kleingärten Roter Hügel Kleingarten 55 55
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7.2 Gewerbelärm 

Sämtliche Berechnungsergebnisse sowie die Teil-Beurteilungspegel der einzelnen Flä-
chen sind im Anhang 3 tabellarisch dokumentiert. 

 

7.2.1 Vorbelastung 

Ausgehend von den im Kapitel 6.1.1 genannten flächenbezogenen Schallleistungspe-
geln für die gewerblich genutzten Flächen außerhalb des Bebauungsplans werden fol-
gende Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten prognostiziert: 

Immissionsort Teil-Beurteilungspegel 
 in dB(A) 

Orientierungswert 
in dB(A) 

 Tag Nacht Tag Nacht 

IO1  Ziegelei 51, W, 1.OG  37 24 60 45 

IO 2 Rasenweg 52, N, 1.OG 39 25 55 40 

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG 43 30 55 40 

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG 48 35 55 40 

IO 5 Mittelweg 1, O, DG 51 39 55 40 

IO 6 In der Flut 1, S, DG 47 35 55 40 

IO 7 Wohnh. Roter Hügel, S, 1.OG 39 26 60 45 

IO 8 Kleingärten Kulmstraße 44 31 55 55 

IO 9 Kleingärten Roter Hügel 36 23 55 55 

Abbildung 9: Vergleich der Beurteilungspegel der Vorbelastung mit den Orientierungswerten 

Wie die Aufstellung zeigt, werden die Orientierungswerte tags und nachts unterschrit-
ten. Am Immissionsort 5 wird der Orientierungswert nachts nahezu ausgeschöpft. 

 

7.2.2 Zusatzbelastung 

Ohne Emissionsbegrenzung der gewerblich nutzbaren Flächen innerhalb des Bebau-
ungsplans sind folgende Beurteilungspegel -ohne die Berücksichtigung der Vorbelas-
tung- an den Immissionsorten zu erwarten: 
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Immissionsort Teil-Beurteilungspegel 
 in dB(A) 

Orientierungswert 
in dB(A) 

 Tag / Nacht Tag Nacht 

IO1  Ziegelei, W, 1.OG  44 60 45 

IO 2 Rasenweg 52, N, 1.OG 45 55 40 

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG 47 55 40 

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG 48 55 40 

IO 5 Mittelweg 1, O, DG 48 55 40 

IO 6 In der Flut 1, S, DG 51 55 40 

IO 7 Wohnh. Roter Hügel, S, 1.OG 47 60 45 

IO 8 Kleingärten Kulmstraße 53 55 55 

IO 9 Kleingärten Roter Hügel 45 55 55 

Abbildung 10: Vergleich der Beurteilungspegel der Zusatzbelastung durch die Flächen des  
Bebauungsplans mit den Orientierungswerten bei Emissionsansatz DIN 18005-1 

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, werden die Orientierungswerte während des Be-
urteilungszeitraums Tag an sämtlichen Immissionsorten eingehalten. Nachts wird der 
Orientierungswert an den Immissionsorten 2 - 7 um bis zu 11 dB(A) überschritten. 

Die Schallemissionen der gewerblich nutzbaren Flächen innerhalb des Bebauungs-
plans müssen daher während des Beurteilungszeitraums Nacht reduziert und können 
im Tagzeitraum zum Teil erhöht werden. 

Damit die Planwerte in der Nachbarschaft unter Berücksichtigung der Vorbelastung 
eingehalten werden, wird eine Emissionskontingentierung durchgeführt. Die Emissi-
onskontingente für die Teilflächen des Plangebiets werden so berechnet, dass an den 
Immissionsorten die Planwerte möglichst ausgeschöpft sind.  

Unter Berücksichtigung dieser Randbedingungen ergeben sich folgende Emissions-
kontingente für die jeweiligen Teilflächen: 

Teilfläche Größe Emissionskontingent in dB 
  LEK,tags LEK,nachts 

Fläche GE 1 

Fläche GE 2 

Fläche GE 3 

Fläche GE 4 

Fläche GE 5a 
Fläche GE 5b 

Fläche GE 6 

Fläche GE 7 

8.545 m2 

10.871 m2 

26.327 m2 

12.172 m2 

30.033 m2 
25.373 m2 

4.760 m2 

5.083 m2 

60 

63 

60 

64 

65 
64 

65 

66 

45 

45 

45 

50 

50 
49 

55 

55 

Abbildung 11: Emissionskontingente der B-Plan-Flächen (Zusatzbelastung) –optimiert- 
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7.2.3 Gesamtbelastung 

Es werden folgende Gesamt-Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten 
(Vorbelastung und Zusatzbelastung mit Emissionsansatz optimiert) prognostiziert: 

Immissionsort Gesamt-Beurteilungspegel 
 in dB(A) 

Orientierungswert 
in dB(A) 

 Tag Nacht Tag Nacht 

IO1  Ziegelei, W, 1.OG  48 34 60 45 

IO 2 Rasenweg 52, N, 1.OG 50 36 55 40 

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG 52 38 55 40 

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG 53 39 55 40 

IO 5 Mittelweg 1, O, DG 54 40 55 40 

IO 6 In der Flut 1, S, DG 54 40 55 40 

IO 7 Wohnh. Roter Hügel, S, 1.OG 51 38 60 45 

IO 8 Kleingärten Kulmstraße 55 41 55 55 

IO 9 Kleingärten Roter Hügel 50 35 55 55 

Abbildung 12: Vergleich der Gesamt-Beurteilungspegel mit den Orientierungswerten 

Es zeigt sich, dass die jeweils geltenden Orientierungswerte tags und nachts an den 
maßgeblichen Immissionsorten eingehalten sind. 

 

7.3 Verkehrslärm 

Im Anhang 4 sind die Beurteilungspegel Tag und Nacht, die durch den Verkehrslärm 
(Straßen- und Schienenverkehr) im Bereich des Bebauungsplangebiets in Höhe Erd- 
und 1. Obergeschoss verursacht werden, als Flächen gleicher Lautstärke dargestellt. 

Der für Gewerbegebiete geltende Orientierungswert Tag wird durch den Straßen- und 
Schienenverkehr im südlichen Bereich der Baugrenzen des Plangebiets (Flächen GE 2 
und GE 5b) um bis zu 3 dB(A) überschritten.  

Nachts wird der Orientierungswert im südlichen Bereich der Flächen GE2, GE 4 , 
GE 5b sowie im nordwestlichen Bereich der Fläche GE 1 um bis zu 7 dB(A) überschrit-
ten. 

Bei ausnahmsweise zulässigen Wohnungen oder Gebäuden mit Schlafräumen (z.B. 
Hotels) ist der maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel Nacht zu er-
mitteln, bei sonstigen Nutzungen ohne erhöhte Schutzbedürftigkeit im Nachtzeitraum 
aus dem Beurteilungspegel Tag.  

Der Schallschutz gegen Außenlärm ist nach der baurechtlich gültigen Norm DIN 4109-
1 zu dimensionieren. Hierbei ist auf Grund der Gewerbenutzung im gesamten Plange-
biet mindestens vom Lärmpegelbereich IV gemäß DIN 4109-1 auszugehen. 
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7.4 Nachweis im Genehmigungsverfahren 

Im baurechtlichen oder immissionsschutztechnischen Genehmigungsverfahren wird 
zunächst die planungsrechtliche Zulässigkeit eines Vorhabens (Betrieb oder Anlage) 
geprüft.  

Aus der vorliegenden Immissionsprognose ist das Emissionskontingent LEK,i der be-
troffenen Teilfläche i (Abbildung 11) zu entnehmen.  

Ein Vorhaben, dem eine ganze Teilfläche i zuzuordnen ist, erfüllt die schalltechnischen 
Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der nach TA Lärm unter Berücksichtigung 
der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Be-
urteilungspegel Lr,j der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an allen maßgeblichen 
Immissionsorten j die Bedingung 

Lr,j ≤ LEK,i – ΔLi,j 

erfüllt.  

Wenn die größte Ausdehnung einer Teilfläche i weniger als die Hälfte des horizontalen 
Abstandes si,j  des Immissionsorts vom Schwerpunkt der Teilfläche in Metern ist, kann 
ΔLi,j wie folgt berechnet werden: 

dBsSL jiiji )4/((lg10 2

,,   

 

8 Vorschläge für schalltechnische Festsetzungen 

8.1 Gewerbelärm 

Es sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräuschemissionen einschließlich 
des Fahrverkehrs auf den Betriebsgrundstücken je Quadratmeter Grundfläche (= Bau-
gebietsfläche ohne Festsetzungen gem. §9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) die in der Planzeich-
nung festgesetzten Emissionskontingente LEK für die Tages- und Nachtzeit nicht über-
schreiten: 

Teilfläche Emissionskontingent in dB 
 LEK,tags LEK,nachts 

Fläche GE 1 

Fläche GE 2 

Fläche GE 3 

Fläche GE 4 

Fläche GE 5a 
Fläche GE 5b 

Fläche GE 6 

Fläche GE 7 

60 

63 

60 

64 

65 
64 

65 

66 

45 

45 

45 

50 

50 
49 

55 

55 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt für die umliegenden schutzbedürftigen Gebäude und 
Kleingärten nach DIN 45691: 2006-12, Abschnitt 5. 
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Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungs-
plans, wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um min-
destens 15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze). 

 

8.2 Schallschutz gegen Außenlärm 

Die Schalldämmung von Außenbauteilen ist entsprechend der für das Plangebiet er-
stellten Untersuchung des Schall-Immissionsschutzes gemäß DIN 4109:2016-01 zu di-
mensionieren (s. Bericht 8169 des Ingenieurbüros Arnulf Bührer vom 12.05.2020).  

Bei ausnahmsweise zulässigen Wohnungen innerhalb des Gewerbegebiets ist der 
maßgebliche Außenlärmpegel aus dem Beurteilungspegel Nacht zu ermitteln. 

Im gesamten Plangebiet ist mindestens vom Lärmpegelbereich IV gemäß DIN 4109-1 
auszugehen. 

Für Schlafräume (Schlafzimmer, Kinderzimmer, Übernachtungsräume) sind schallge-
dämmte Lüftungseinrichtungen vorzusehen, um einen aus hygienischen Gründen er-
forderlichen Mindestluftwechsel bei gleichzeitiger Einhaltung der Anforderungen an die 
Schalldämmung der Fassaden sicher zu stellen. Hierfür kommen insbesondere schall-
dämmende Lüftungseinrichtungen in Betracht, die bei der Berechnung der resultieren-
den Schalldämm-Maße der Außenbauteile zu berücksichtigen sind. 

 

 

9 Rechtliche Zulässigkeit der Kontingentierung 

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG, Urteil 4 CN 7.16 vom 
07.12.2017) müssen zumindest in einem Teilgebiet des Bebauungsplans die Lärmkon-
tingente so dimensioniert sein, dass alle in einem Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO 
zulässigen Betriebe möglich sind oder alternativ der Bebauungsplan ein Teilgebiet 
ohne Emissionsbeschränkung enthält. Das Teilgebiet muss so groß sein, dass ausrei-
chender Platzbedarf für gewerbegebietstypische Betriebe vorhanden ist. Bei einer Min-
destgröße dieser Fläche von 5.000 m2 kann von einer ausreichenden Fläche ausge-
gangen werden. 

Das Bundesverwaltungsgericht lässt offen, wie hoch die Emissionskontingente in ei-
nem Gewerbegebiet mindestens sein müssen.  

Für die Schallemission von Gewerbegebieten kann der Ansatz der DIN 18005-1 her-
angezogen werden. Dies entspricht einem flächenbezogenen Schallleistungspegel von 
Lw“ = 60 dB(A)/m2. Sofern ausnahmsweise Wohnnutzung innerhalb des Gewerbge-
biets nicht explizit ausgeschlossen ist, ergibt sich für den Nachtzeitraum in Verbindung 
mit der TA Lärm eine um 15 dB(A) reduzierte Schallemission entsprechend einem flä-
chenbezogenen Schallleistungpegel von nachts Lw“ = 45 dB(A)/m2. 
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Der flächenbezogene Schallleistungspegel entspricht nicht dem Emissionskontingent 
nach DIN 45691, kann aber mit hinreichender Genauigkeit umgerechnet werden. Bei-
spielsweise betragen die Emissionskontingente für die Teilfläche 5a LEK,tags = 65 dB 
und LEK,nachts = 55 dB (s. 7.2.2) bei gleichzeitiger Einhaltung der Orientierungswerte in 
der Nachbarschaft. Dies entspricht etwa einem flächenbezogenen Schallleistungspe-
gel von Lw“ = 67 dB(A)/m2 tags und 57 dB(A)/m2 nachts bei einer Größe dieser Teilflä-
che von > 30.000 m2.  

Die sich aus den Emissionskontingenten ergebenden flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel liegen somit deutlich über den für Gewerbegebiete mindestens erforderli-
chen Werten, so dass das Gebiet für gewerbegebietstypische Betriebe geeignet ist. 

 

Gera, den 12.05.2020 

Ingenieurbüro A. Bührer 

Beratende  Ingenieure  für 
Wärmeschutz und Akustik 

 
Arnulf Bührer 
Dipl.-Ing.(FH) für Bauphysik 
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Anhang 1 

 

Bebauungsplan-Entwurf 
„Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld“, 

1 Änderung 

nicht maßstäblich 
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Anhang 2 

 

Schallemissionen 

Emissionsdaten 

 Bebauungsplanflächen 

 Gewerbe außerhalb Plangebiet, 
Straßen- und Schienenverkehr 

 Zugzahlen 

Geometriedaten 
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Eingabedaten - Emissionsdaten 

 Punktquelle 

Lw Schallleistungspegel der Quellen 

Li mittlerer Schalldruckpegel im Inneren 
des Gebäudes 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

R bewertetes Schalldämm-Maß  
des betrachteten Bauteils 

Fläche Fläche des Außenhautelements 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Lw Schallleistungspegel der Quellen 

Lw' längenbezogener Schallleistungspegel 

Lw" flächenbezogener Schallleistungspegel 
bzw. Emissionskontigent LEK 

Freq maßgebliche Frequenz der Quelle 

K0 Raumwinkelmaß 

 Straße 

Lme Emissionspegel 

DTV durchschnittliche tägliche 
Verkehrsstärke 

M maßgebende stündliche Verkehrsstärke  

p maßgebender Lkw-Anteil 

RQ Regelquerschnitt 

Dstro Korrektur für unterschiedliche 
Straßenoberflächen 

Drefl Pegelerhöhung durch 
Mehrfachreflexion 

Hbeb mittlere Höhe von baulichen Anlagen 

Es ist lediglich die Eingabe 

- des Gesamtschallleistungspegels einer Fläche bzw. eines Streckenabschnitts oder 
- der flächenbezogene bzw. längenbezogene Schallleistungspegel 

erforderlich. 
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Emissionsansatz DIN 18005-1

Teilfläche Fläche

Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m²)

Fläche GE 1 60 99,3       55 65 60 80 60 99,3 55 65 60 80 8.545      

Fläche GE 2 60 100,4       55 65 60 80 60 100,4 55 65 60 80 10.871      

Fläche GE 3 60 104,2       55 65 60 80 60 104,2 55 65 60 80 26.327      

Fläche GE 4 60 100,9       55 65 60 80 60 100,9 55 65 60 80 12.172      

Fläche GE 5a 60 104,8       55 65 60 80 60 104,8 55 65 60 80 30.033      

Fläche GE 5b 60 104,0       55 65 60 80 60 104 55 65 60 80 25.373      

Fläche 6 60 96,8       55 65 60 80 60 96,8 55 65 60 80 4.760      

Fläche 7 60 97,1       55 65 60 80 60 97,1 55 65 60 80 5.083      

Emissionsansatz optimiert

Teilfläche Fläche

Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick Lw'' Lw Lmin Lmax Lknick Kknick

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (%) (m²)

Fläche GE 1 60 99,3       55 65 60 80 45 84,3 55 65 60 80 8.545      

Fläche GE 2 63 103,4       55 65 60 80 45 85,4 55 65 60 80 10.871      

Fläche GE 3 60 104,2       55 65 60 80 45 89,2 55 65 60 80 26.327      

Fläche GE 4 64 104,9       55 65 60 80 50 90,9 55 65 60 80 12.172      

Fläche GE 5a 65 109,8       55 65 60 80 50 94,8 55 65 60 80 30.033      

Fläche GE 5b 64 108,0       55 65 60 80 49 93 55 65 60 80 25.373      

Fläche 6 65 101,8       55 65 60 80 55 91,8 55 65 60 80 4.760      

Fläche 7 66 103,1       55 65 60 80 55 92,1 55 65 60 80 5.083      

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht

Zeitraum Tag Zeitraum Nacht

Emissionsdaten Bebauungsplanflächen





gemäß aktueller Bekanntgabe der Zugzahlenprognose 2030 (KW 45/2019) des Bundes ergeben sich folgende Werte

Strecke 6383
Abschnitt Unterwellenborn - Saalfeld

Bereich Am Bahnbogen

von_km 137,0 bis_km 139,0

Prognose 2030 Daten nach Schall03 gültig ab 01/2015

Zugart- Anzahl Anzahl v_max Fahrzeugkategorien gem Schall03 im Zugverband

Traktion Tag Nacht km/h
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl
Fahrzeug

kategorie Anzahl

GZ-V 5 1 100 8-A6 1 10-Z5 10 10-Z18 8

RV-VT 32 5 100 6-A8 3

37 6 Summe beider Richtungen

Erläuterungen und Legende

1. v_max abgeglichen mit VzG 2018
    Bei Streckenneu- und Ausbauprojekten wird die jeweilige Fahrzeughöchstgeschwindigkeit angegeben. Der Abgleich mit den zulässigen 
    Streckenhöchstgeschwindigkeiten erfolgt durch die Projektleitung.

2.  Auf die in der  Prognose 2030 ermittelten SGV -Zugzahlen hat das BMVI eine Grundlast aufgeschlagen, 
     mit der Lokfahrten, Mess-, Baustellen-, Schadwagen usw. abgebildet werden.

3. Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie setzt sich wie folgt zusammen:
    Nr. der Fz-Kategorie -Variante bzw.  -Zeilennummer in Tabelle Beiblatt 1 _Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebzügen-außer bei HGV)

4. Für Brücken, schienengleiche BÜ und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschläge zu berücksichtigen.

Legende
Traktionsarten:  - E = Bespannung mit E-Lok

 - V = Bespannung mit Diesellok

 - ET, - VT = Elektro- / Dieseltriebzug

Zugarten: GZ = Güterzug

RE = Regionalzug

RB = Regionalzug

RV = Regionalzug

S = Elektrotriebzug der S-Bahn …

IC = Intercityzug (auch Railjet)

ICE, TGV = Elektrotriebzug des HGV

NZ = Nachtreisezug

AZ = Saison- oder Ausflugszug

D = sonstiger Fernreisezug, auch Dritte

LR, LICE = Leerreisezug
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Eingabedaten - Geometriedaten 

 Punktquelle 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

Boden Bodenhöhe 

 Flächen- bzw. Linienschallquelle 

Typ Art der Schallquelle 

Auft. lmax erzwungene Aufteilung der Teilflächen, 
ansonsten erfolgt eine automatische 
Aufteilung 

X, Y Achsenabschnitte bezogen auf  
den definierten Nullpunkt 

Z Höhe der Schallquelle 

 Häuser 

Höhe Höhe des Gebäudes 

Absorption Eingabe der Absorptionsgrade, wenn 
mit Reflexionen gerechnet wird 

definierter Nullpunkt 

x- und  
y-Achse 

Koordinaten in Anlehnung an das 
Gauß-Krüger-Koordinatensystem 
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Anhang 3 

 

Schallimmissionen Gewerbe 

 Gesamt-Beurteilungspegel mit 
Emissionsansatz DIN 18005-1 

 Teil-Beurteilungspegel Tag und Nacht 
mit Emissionsansatz DIN 18005-1 

 Gesamt-Beurteilungspegel mit 
Emissionsansatz optimiert 

 Teil-Beurteilungspegel Tag und Nacht 
mit Emissionsansatz optimiert 

 

  



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Gesamt-Immissionskontingent und Immissionsortdaten

Bezeichnung Nutz.art Höhe

Gebiet

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z

dB dB dB dB (m) (m) (m) (m)

IO 1 Ziegelei 51, W, 1.OG 45 44 60 45 MI 8,4 7081,04 3790,08 238,40

IO 2 Rasenweg 52, N,  1.OG 46 46 55 40 WA 5,3 6936,29 3743,98 232,89

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG 49 47 55 40 WA 5,8 6640,50 3650,43 235,80

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG 51 48 55 40 WA 5,8 6424,35 3643,12 230,02

IO 5 Mittelweg 1, O, DG 53 49 55 40 WA 8,0 5981,16 3916,07 222,57

IO 6 In der Flut 1, S, DG 53 52 55 40 WA 8,0 6065,28 4065,67 223,33

IO 7 Wohnhaus Roter Hügel 12 48 47 60 45 MI 5,5 6377,62 4450,71 235,59

IO 8 Kleingärten Kulmstraße 54 53 55 55 2,0 6142,42 4114,12 217,78

IO 9 Kleingärten Roter Hügel 46 45 55 55 2,0 6971,84 4331,75 242,00

Gewerbe

Gesamt-Immissions-

Gewerbe

Gewerbe

kontingent LIK

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Koordinaten

Gewerbe

Planwert Lärm-

art

Immi_60

Schallimmissionen Gewerbe Vor- und Zusatzbelastung
- Immissionskontingente mit Emissionsansatz DIN 18005-1 -

- Immissionsortdaten -



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9

Fl. A - GE ausserhalb 16,2 17,6 21,2 24,2 38,5 35,7 21,7 30,1 16,4

Fl. B - GE ausserhalb 15,3 16,8 20,4 23,9 38,7 30,6 19,7 27,3 15,1

Fl. C - GE ausserhalb 25,8 27,3 31,3 35,2 42,5 40,4 29,9 36,8 25,5

Fl. D- GE ausserhalb 25,0 26,6 30,3 33,8 43,5 39,3 28,9 35,9 24,5

Fl. E - GE ausserhalb 24,8 26,3 30,4 34,5 40,0 35,0 27,3 32,5 23,8

Fl. F - GE ausserhalb 32,8 34,4 39,0 44,1 46,1 42,3 34,8 38,4 31,6

Fl. G - GE ausserlhalb 24,2 26,0 31,3 37,9 34,1 31,6 25,4 26,6 22,7

Fl. H - GE ausserhalb 32,1 33,8 38,2 43,1 41,2 38,5 32,6 37,1 30,4

Beurteilungspegel Vorbelastung 36,9 38,5 42,9 47,9 50,8 47,2 38,9 43,9 35,7

Fläche GE 1 B-Plan 29,0 30,2 32,7 34,8 41,1 46,8 35,7 49,1 30,0

Fläche GE 2 B-Plan 30,4 31,8 35,1 38,1 42,4 44,2 34,7 44,3 30,7

Fläche GE 3 B-PLan 35,1 36,5 39,2 41,1 42,4 45,6 40,7 48,2 36,1

Fläche GE 4 B-Plan 33,2 34,9 37,9 39,3 36,8 38,5 36,5 39,9 33,7

Fläche GE 5a B-Plan 38,9 40,2 40,6 39,8 37,5 39,1 41,6 40,5 41,4

Fläche GE 5b B-Plan 38,9 40,9 42,9 41,8 37,4 38,5 38,6 39,6 38,7

Fläche 6 B-Plan 28,2 29,4 31,2 31,9 32,1 34,9 35,8 37,3 30,3

Fläche 7 B-Plan 29,4 30,7 32,2 32,5 31,5 33,7 35,3 35,5 31,5

Beurteilungspegel Zusatzbelastung 43,9 45,4 47,3 47,7 48,2 51,4 47,1 53,3 45,1

Beurteilungspegel Gesamtbelastung 44,6 46,2 48,6 50,8 52,7 52,8 47,7 53,8 45,6

Teilpegel Tag in dB(A)

LR_60_tg

Schallimmissionen Gewerbe - Emissionsansatz DIN 18005-1
Teil-Beurteilungspegel Tag



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9

Fl. A - GE ausserhalb 5,2 6,6 10,2 13,2 27,5 24,7 10,7 19,1 5,4

Fl. B - GE ausserhalb 5,3 6,8 10,4 13,9 28,7 20,6 9,7 17,3 5,1

Fl. C - GE ausserhalb 13,8 15,3 19,3 23,2 30,5 28,4 17,9 24,8 13,5

Fl. D- GE ausserhalb 13,0 14,6 18,3 21,8 31,5 27,3 16,9 23,9 12,5

Fl. E - GE ausserhalb 15,8 17,3 21,4 25,5 31,0 26,0 18,3 23,5 14,8

Fl. F - GE ausserhalb 17,8 19,4 24,0 29,1 31,1 27,3 19,8 23,4 16,6

Fl. G - GE ausserlhalb 14,2 16,0 21,3 27,9 24,1 21,6 15,4 16,6 12,7

Fl. H - GE ausserhalb 17,1 18,8 23,2 28,1 26,2 23,5 17,6 22,1 15,4

Beurteilungspegel Vorbelastung 23,6 25,2 29,6 34,5 38,5 34,7 25,9 31,2 22,5

Fläche GE 1 B-Plan 29,0 30,2 32,7 34,8 41,1 46,8 35,7 49,1 30,0

Fläche GE 2 B-Plan 30,4 31,8 35,1 38,1 42,4 44,2 34,7 44,3 30,7

Fläche GE 3 B-PLan 35,1 36,5 39,2 41,1 42,4 45,6 40,7 48,2 36,1

Fläche GE 4 B-Plan 33,2 34,9 37,9 39,3 36,8 38,5 36,5 39,9 33,7

Fläche GE 5a B-Plan 38,9 40,2 40,6 39,8 37,5 39,1 41,6 40,5 41,4

Fläche GE 5b B-Plan 38,9 40,9 42,9 41,8 37,4 38,5 38,6 39,6 38,7

Fläche 6 B-Plan 28,2 29,4 31,2 31,9 32,1 34,9 35,8 37,3 30,3

Fläche 7 B-Plan 29,4 30,7 32,2 32,5 31,5 33,7 35,3 35,5 31,5

Beurteilungspegel Zusatzbelastung 43,9 45,4 47,3 47,7 48,2 51,4 47,1 53,3 45,1

Beurteilungspegel Gesamtbelastung 43,9 45,5 47,4 47,9 48,7 51,5 47,2 53,3 45,1

Teilpegel Nacht in dB(A)

LR_60_nt

Schallimmissionen Gewerbe - Emissionsansatz DIN 18005-1
Teil-Beurteilungspegel Nacht



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Gesamt-Immissionskontingent und Immissionsortdaten

Bezeichnung Nutz.art Höhe

Gebiet

Tag Nacht Tag Nacht X Y Z

dB dB dB dB (m) (m) (m) (m)

IO 1 Ziegelei 51, W, 1.OG 48 34 60 45 MI 8,4 7081,04 3790,08 238,40

IO 2 Rasenweg 52, N,  1.OG 50 36 55 40 WA 5,3 6936,29 3743,98 232,89

IO 3 Adlerstr. 17, N, 1.OG 52 38 55 40 WA 5,8 6640,50 3650,43 235,80

IO 4 Str. d. Freih. 5c, N, 1.OG 53 39 55 40 WA 5,8 6424,35 3643,12 230,02

IO 5 Mittelweg 1, O, DG 54 40 55 40 WA 8,0 5981,16 3916,07 222,57

IO 6 In der Flut 1, S, DG 54 40 55 40 WA 8,0 6065,28 4065,67 223,33

IO 7 Wohnhaus Roter Hügel 12 51 38 60 45 MI 5,5 6377,62 4450,71 235,59

IO 8 Kleingärten Kulmstraße 55 41 55 55 2,0 6142,42 4114,12 217,78

IO 9 Kleingärten Roter Hügel 50 35 55 55 2,0 6971,84 4331,75 242,00

Koordinaten

Gewerbe

Planwert Lärm-

art

Gewerbe

Gesamt-Immissions-

Gewerbe

Gewerbe

kontingent LIK

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Gewerbe

Immi_opti

Schallimmissionen Gewerbe Vor- und Zusatzbelastung
- Immissionskontingente optimiert -

- Immissionsortdaten -



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9

Fl. A - GE ausserhalb 16,2 17,6 21,2 24,2 38,5 35,7 21,7 30,1 16,4

Fl. B - GE ausserhalb 15,3 16,8 20,4 23,9 38,7 30,6 19,7 27,3 15,1

Fl. C - GE ausserhalb 25,8 27,3 31,3 35,2 42,5 40,4 29,9 36,8 25,5

Fl. D- GE ausserhalb 25,0 26,6 30,3 33,8 43,5 39,3 28,9 35,9 24,5

Fl. E - GE ausserhalb 24,8 26,3 30,4 34,5 40,0 35,0 27,3 32,5 23,8

Fl. F - GE ausserhalb 32,8 34,4 39,0 44,1 46,1 42,3 34,8 38,4 31,6

Fl. G - GE ausserlhalb 24,2 26,0 31,3 37,9 34,1 31,6 25,4 26,6 22,7

Fl. H - GE ausserhalb 32,1 33,8 38,2 43,1 41,2 38,5 32,6 37,1 30,4

Beurteilungspegel Vorbelastung 36,9 38,5 42,9 47,9 50,8 47,2 38,9 43,9 35,7

Fläche GE 1 B-Plan 29,0 30,2 32,7 34,8 41,1 46,8 35,7 49,1 30,0

Fläche GE 2 B-Plan 33,4 34,8 38,1 41,1 45,4 47,2 37,7 47,3 33,7

Fläche GE 3 B-Plan 35,1 36,5 39,2 41,1 42,4 45,6 40,7 48,2 36,1

Fläche GE 4 B-Plan 37,2 38,9 41,9 43,3 40,8 42,5 40,5 43,9 37,7

Fläche GE 5a B-Plan 43,9 45,2 45,6 44,8 42,5 44,1 46,6 45,5 46,4

Fläche GE 5b B-Plan 42,9 44,9 46,9 45,8 41,4 42,5 42,6 43,6 42,7

Fläche 6 B-Plan 33,2 34,4 36,2 36,9 37,1 39,9 40,8 42,3 35,3

Fläche 7 B-Plan 35,4 36,7 38,2 38,5 37,5 39,7 41,3 41,5 37,5

Beurteilungspegel Zusatzbelastung 47,9 49,4 51,1 51,2 50,8 53,4 50,9 55,0 49,3

Beurteilungspegel Gesamtbelastung 48,2 49,8 51,7 52,8 53,8 54,3 51,1 55,3 49,5

Teilpegel Tag in dB(A)

LR_opti_tg200512

Schallimmissionen Gewerbe - Emissionsansatz optimiert
Teil-Beurteilungspegel Tag



Bebauungsplan Nr. 36
"Gewerbegebiet Am Bahnbogen Saalfeld", 1. Änderung

Quelle IO 1 IO 2 IO 3 IO 4 IO 5 IO 6 IO 7 IO 8 IO 9

Fl. A - GE ausserhalb 5,2 6,6 10,2 13,2 27,5 24,7 10,7 19,1 5,4

Fl. B - GE ausserhalb 5,3 6,8 10,4 13,9 28,7 20,6 9,7 17,3 5,1

Fl. C - GE ausserhalb 13,8 15,3 19,3 23,2 30,5 28,4 17,9 24,8 13,5

Fl. D- GE ausserhalb 13,0 14,6 18,3 21,8 31,5 27,3 16,9 23,9 12,5

Fl. E - GE ausserhalb 15,8 17,3 21,4 25,5 31,0 26,0 18,3 23,5 14,8

Fl. F - GE ausserhalb 17,8 19,4 24,0 29,1 31,1 27,3 19,8 23,4 16,6

Fl. G - GE ausserlhalb 14,2 16,0 21,3 27,9 24,1 21,6 15,4 16,6 12,7

Fl. H - GE ausserhalb 17,1 18,8 23,2 28,1 26,2 23,5 17,6 22,1 15,4

Beurteilungspegel Vorbelastung 23,6 25,2 29,6 34,5 38,5 34,7 25,9 31,2 22,5

Fläche GE 1 B-Plan 14,0 15,2 17,7 19,8 26,1 31,8 20,7 34,1 15,0

Fläche GE 2 B-Plan 15,4 16,8 20,1 23,1 27,4 29,2 19,7 29,3 15,7

Fläche GE 3 B-Plan 20,1 21,5 24,2 26,1 27,4 30,6 25,7 33,2 21,1

Fläche GE 4 B-Plan 23,2 24,9 27,9 29,3 26,8 28,5 26,5 29,9 23,7

Fläche GE 5a B-Plan 28,9 30,2 30,6 29,8 27,5 29,1 31,6 30,5 31,4

Fläche GE 5b B-Plan 27,9 29,9 31,9 30,8 26,4 27,5 27,6 28,6 27,7

Fläche 6 B-Plan 23,2 24,4 26,2 26,9 27,1 29,9 30,8 32,3 25,3

Fläche 7 B-Plan 24,4 25,7 27,2 27,5 26,5 28,7 30,3 30,5 26,5

Beurteilungspegel Zusatzbelastung 33,5 35,1 36,7 36,8 36,0 38,6 37,3 40,5 35,0

Beurteilungspegel Gesamtbelastung 33,9 35,5 37,5 38,8 40,4 40,1 37,6 41,0 35,3

Teilpegel Nacht in dB(A)

LR_opti_nt200512

Schallimmissionen Gewerbe - Emissionsansatz optimiert
Teil-Beurteilungspegel Nacht



 

Bericht Nr. 8169 vom 12.05.2020 

 

Anhang 4 

 

Schallimmissionen Verkehr 

 

Flächenhafte Darstellung der Beur- 
teilungspegelTag und Nacht für Höhe  
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss 










